
Satzung über die Erhebung von Gebühren des kommunalen Friedhofes der Großen Kreisstadt Oschatz – Friedhofsgebührensatzung

Aufgrund § 4 Abs. 1 der Gemein-
dordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), 
zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 29. Mai 2024 
(SächsGVBl. S. 500) i.V. m. §§ 2 
und 9 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) 
in der Bekanntmachung vom 
09.03.2018 (GVBl. S.116), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 13. Dezember 2023 
(SächsGVBl. S. 876) geändert 
worden ist und § 7 Abs. 1 des 
Sächsischen Gesetzes über das 
Friedhofs-, Leichen- und Bestat-
tungswesen (Sächsisches Bestat-
tungsgesetz – SächsBestG) vom 
8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 26.04.2018 
(SächsGVBl. S. 198) geändert 
worden ist und § 40 der Fried-
hofssatzung der Großen Kreis-
stadt Oschatz vom 13. März 
2025 hat der Stadtrat der Großen 
Kreisstadt Oschatz in seiner Sit-
zung am 13.03.2025 die Erste 
Änderung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren des 
kommunalen Friedhofes der 
Großen Kreisstadt Oschatz vom 
17.05.2021 beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für den auf 
dem Gemeindegebiet der Stadt 
Oschatz gelegenen und von der 
Stadt verwalteten Friedhof, 
Dresdener Straße 13 einschließ-
lich der Friedhofskirche. 

§ 2 Gebührenpflicht

(1) Die Benutzung des städti-
schen Friedhofes und seiner Ein-
richtungen sind gebührenpflich-
tig. Es werden Benutzungsge-
bühren und Verwaltungsgebüh-
ren nach Maßgabe dieser Sat-
zung erhoben. 
(2) Die Gebühren werden zur 
Deckung der Gesamtkosten der 
kommunalen Friedhöfe erho-
ben. Die Kosten werden nach 
betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen erhoben. 

§ 3 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist: 
1. wer die Nutzung der kommu-
nalen Friedhofseinrichtungen 
veranlasst, 
2. der Nutzungsberechtigte, 
3. wer die Gebührenschuld der 
Gemeinde gegenüber durch 
schriftliche Erklärung übernom-
men hat, 
4. der nach § 10 SächsBestG zur 
Bestattung Verpflichtete, 
5. wer für die Gebührenschuld 
eines anderen Kraft Gesetzes 
haftet. 
Mehrere Gebührenschuldner 
haften als Gesamtschuldner. 

§ 4 Entstehung und Fälligkeit 
der Gebühren

(1) Die Gebührenschuld entsteht: 
a. bei Verwaltungsgebühren mit der 
Beendigung der Amtshandlung, 
b. bei Benutzungsgebühren mit 
Inanspruchnahme der Bestat-
tungseinrichtung, 

c. bei Grabnutzungsgebühren 
und Friedhofsunterhaltungsge-
bühren mit Beginn der Nut-
zungszeit. 
(2) Gebühren sind für die gesam-
te Nutzungszeit zu zahlen. 
(3) Die Nutzungszeit entspricht: 
a. im Bestattungsfall der Min-
destruhefrist von 20 Jahren bzw. 
10 Jahren entsprechend § 6 
SächsBestG, 
b. bei Verleihung eines Nut-
zungsrechtes ohne Bestattungs-
fall auf Antragstellung 
c. bei Verlängerung des Nut-
zungsrechtes auf Antragstel-
lung. 
(4) Wird auf eine Grabstelle vor 
Ablauf des Nutzungsrechtes ver-
zichtet (z. B. durch Umbettung, 
Verzicht auf Belegung), so wer-
den die bei der Überlassung des 
Nutzungsrechtes gezahlten Ge-
bühren nicht, auch nicht antei-
lig, zurückgezahlt. Bei einer Um-
bettung innerhalb desselben 
Friedhofes erfolgt eine Anrech-
nung. 
(5) Die Gebühren werden zu 
dem im Gebührenbescheid ge-
nannten Termin fällig. 
(6) Die Friedhofsunterhaltungs-
gebühr wird mit jeder Beiset-
zung einmalig für die gesamte 
Ruhezeit und auch bei der Ver-
längerung von Grabstätten er-
hoben. Auf schriftlichen Antrag 
kann eine jährliche anteilige 
Zahlung über den Zeitraum der 
Ruhezeit gewährt werden. 
(7) Wird eine Grabstätte bereits 
zu Lebzeiten erworben, werden 
die Friedhofsunterhaltungsge-
bühr und die Grabnutzungsge-

bühr für 20 Jahre erhoben. Diese 
werden dann mit dem ersten Be-
stattungsfall verrechnet. Bei den 
Partnergräbern Baum- und Wie-
se fällt die Gebühr unter 1.6.2 
einmalig an.
(8) Besondere zusätzliche Leis-
tungen, die nicht in der Gebüh-
rensatzung aufgeführt sind, 
werden nach dem jeweiligen 
tatsächlichen Personalaufwand 
und den tatsächlich getätigten 
Auslagen bemessen.

§ 5 Gebührentarif

1. Gebühren für den Erwerb 
von Grabstellen und Verlänge-
rung des Nutzungsrechts 

Erdwahlgräber:
1.1 Grabnutzungsgebühr für ein 
Erdreihengrab 20 Jahre 172,20 
Euro
1.2 Grabnutzungsgebühr für ein 
Erdwahlgrabje Grablager 20 
Jahre 387,60 Euro
1.3 Grabnutzungsgebühr für ein 
Kindergrab 10 Jahre 34,40 Euro
1.4  Verlängerung der Grabnut-
zungsrechte Erdgräber pro be-
gonnenes Jahr
1.4.1 Erdwahlgrab je Grablager 
19,38 Euro
1.4.2 Kindergrab 10 Jahre 3,44 
Euro

Urnenwahlgräber:
1.5 Grabnutzungsgebühr für ein 
Urnenreihengrab 20 Jahre 
129,20 Euro
1.6 Grabnutzungsgebühr für ein 
Urnenwahlgrab 20 Jahre 172,20 
Euro

1.6.1 Verlängerung der Nut-
zungsrechte für ein Urnenwahl-
grab pro begonnenes Jahr 8,61 
Euro
1.6.2 Erwerb Partnergrab Wiese 
für zwei Grablager für 20 Jahre 
977,04 Euro

Gemeinschaftsgrabanlagen 
(GA):
1.8 Grabnutzungsgebühr für 
eine Stelle in einer GA 86,10 
Euro
1.8.1 Gestaltung und Pflege der 
anonymen GA Mauer / D links 
442,00 Euro
1.8.2 Gestaltung und Pflege der 
anonymen GA Baum 255,87 
Euro
1.8.3 Gestaltung und Pflege der 
anonymen GA Wiese 258,19 
Euro
1.8.4 Gestaltung und Pflege GA 
Lebenshilfe 52,25 Euro

2. Friedhofsunterhaltungs-
gebühr

Die Friedhofsunterhaltungsge-
bühr beträgt je Sterbefall für 20 
Jahre 520,00 Euro 
Friedhofsunterhaltungsgebühr 
bei Erwerb zu Lebzeiten für 20 
Jahre 520,00 Euro
Verlängerung Friedhofsunter-
haltungsgebühr pro Jahr 26,00 
Euro

3.Gebühren für die Nutzung 
der Friedhofskirche (einschließ-
lich Orgelnutzung)

3.1 für Trauerfeier 104,00 Euro
3.2 für Veranstaltungen, Gottes-

dienste, Gedenkfeiern 208,00 
Euro

4. Sonstige Verwaltungsge-
bühren

4.1 Zustimmung zur Aufstellung 
und Veränderung eines Grab-
mals 24,00 Euro
4.2 Ausstellen einer Graburkun-
de 15,00 Euro
4.3 Zulassung von Gewerbetrei-
benden auf dem Friedhof 30,00 
Euro
4.4 Umschreiben eines Grab-
rechtes 15,00 Euro
4.5 Adressermittlung Nutzungs-
berechtigter 20,00 Euro
4.6 Gießkannenchip je Nut-
zungsberechtigter zwei Chips 
inklusive 0,00 Euro
jeder weitere Chip 5,00 Euro

§ 6 Verwaltungsgebühren

Für Verwaltungsgebühren fin-
det die Satzung über die Erhe-
bung von Verwaltungskosten 
für Amtshandlungen in wei-
sungsfreien Angelegenheiten in 
der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung.

§ 7 Übergangsregelungen, 
alte Rechte

(1) Für Nutzungsberechtigte, die 
das Nutzungsrecht vor Inkraft-
treten der Satzung bis zum 
31.12.2010 erworben haben 
und ihre Friedhofsunterhal-
tungsgebühr jährlich zahlen, 
wird die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr auf der Grundlage 

des aktuellen Gebührenbeschei-
des bis zum 30.09. des jeweili-
gen Kalenderjahres fällig. Die 
Nutzungsberechtigten erhalten 
die Möglichkeit für die verblie-
bene Laufzeit die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr einmalig 
zu zahlen.
(2) Für bereits belegte Grabstel-
len gilt:
a.) Die Friedhofsunterhaltungs-
gebühr ist entsprechend der ver-
bleibenden Jahre der Mindestru-
hefristen der beigesetzten Per-
sonen für jede beigesetzte Per-
son für die Restruhezeit der je-
weiligen Mindestruhefristen zu 
zahlen.
b.) Für die Einbettung von Ver-
storbenen in bereits belegte 
Grabstellen nach Inkrafttreten 
dieser Satzung gelten die Ge-
bühren der jeweils aktuellen Sat-
zung.

§ 8 Billigkeitsmaßnahmen

Für die Billigkeitsmaßnahmen 
Stundung, Niederschlagung, Er-
lass gelten die §§ 222, 227, 234 
Abs. 1 und 2, 238 und 261 der 
Abgabenordnung (AO) entspre-
chend.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Ausgefertigt:
Oschatz, den 25. März 2025

David Schmidt
Oberbürgermeister
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Regionaler Entdeckertag lockt am 12. und 13. April nach 
Oschatz und Umgebung

OSCHATZ. Am Wochenende 
vom 12. und 13. April können 
Gäste beim „Regionalen Entde-
ckertag“ einiges erleben. Veran-
staltungen finden in Oschatz, 
Riesa, Strehla, Elbe-Röder-Drei-
eck und der Lommatzscher Pfle-
ge statt. 

In Oschatz gibt es am 12. und 
13. April von 13 bis 17 Uhr Füh-
rungen zum Thema im „Wüsten 
Schloß Osterland“. Im Stadt- 
und Waagenmuseum können 
Groß und Klein am 13. April ab 
10 Uhr diverse Oschatz Ge-
schichte(n) erleben.  Türmerin 
Anna bietet Führungen an. 
Außerdem können sich die 
Jüngsten auf ein Bilderbuch-Ki-
no mit Popcorn und Zuckerwat-
te freuen. Eine Museumsrallye, 
verschiedene Mitmach-Aktio-
nen und weitere Überraschun-
gen runden das Programm ab. 
Eintrittspreise: 7 Euro für Er-
wachsene, 3 Euro für Kinder.

Führungen, Bilderbuch-Kino 
und das Frühlingsfest

Im Eisenbahn-Postkarten- 
Museum in Oschatz werden am 
12. April von 9 bis 12 Uhr und   
13 bis 17 Uhr Führungen ange-
boten. Auf dem Neumarkt lockt 
am 13. April von 13 bis 17 Uhr 
das Frühlingsfest die Besucher 
an. Auch die Geschäfte haben 
an dem verkaufsoffenen Sonn-
tag geöffnet sowie die Sankt-
Aegidien-Kirche mit Krypta und 
Ulanenkapelle ab 14 Uhr. 

2 Alle Angebote sind 
ausführlich online unter https://
entdeckertag-sachsen.com/ 
zu finden. Das Programmheft 
ist in der Oschatz-Information er-
hältlich. 
Für Fragen und weitere Informa-
tionen zu den jeweiligen Veran-
staltungen sowie die 
Ticketbuchung steht die Oschatz-
Information gern unter 
03435 970142 oder stadt-
info@oschatz.info zur Verfügung.

Baumpflanzaktion 
in Mannschatz
MANNSCHATZ. Unter An-
leitung des ehrenamtlichen 
Pomologen Marius Schön be-
pflanzten Mitglieder und 
Freunde vom Heimatverein 
Mannschatz alte Obstbaum-
sorten am Radweg zwischen 

Mannschatz und Schmorkau. 
Die Bäume sind ein ökolo-
gisch wertvolles Landschafts-
element, welches Insekten, 
Vögel und auch Anwohner 
und Gäste zukünftig sehr 
schätzen werden.

Ringelnatz-Nachmittag 
in Oschatz
OSCHATZ. Ein humorvoller 
Ringelnatz-Nachmittag mit 
Jörg Schüttauf und Holger 
Umbreit erwartet die Besu-
cherinnen und Besucher am 
Sonntag, dem 13. April, ab    
16 Uhr im Thomas-Müntzer-
Haus Oschatz. 

2 Eintrittskarten gibt es 
in der Oschatz-Information 
(Neumarkt 2, 04758 Oschatz, 
Telefon 03435 970142) 
in allen CTS-Vorverkaufs-
stellen, unter www.eventim.de 
sowie an der Tageskasse.

Die Baumpflanz-
aktion in Mann-
schatz war ein 
voller Erfolg.    
Foto: HV Mann-
schatz


